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Stufe 1 Stufe 2
(§ 40 Abs. 1 BBesG) (§ 40 Abs. 2 BBesG)

107,54 204,13
112,94 209,53

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den 
Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,49 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 27,42 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,93 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,45 Euro.

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

übrige Besoldungsgruppen 

Kind um 96,59 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 300,95 Euro.

(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 16 
des Erlasses des Finanzministeriums vom 12.1.2010

Beträge gültig ab 01.03.2010

Familienzuschlag

Grund-
betrag

799,04
912,19
962,78

1093,76
1123,55
1156,28

A 9 bis A 11
A 12
A 13
A 13 mit Zulage nach Vorbemerkung Nr. 27 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B 

Anlage 17 
des Erlasses des Finanzministeriums vom 12.1.2010

Beträge gültig ab 01.03.2010

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt
A 3 bis A 4
A 5 bis A 8

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss


